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1 Problemstellung und Zielsetzung

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain und die Kommunen Frankfurt am
Main, Bad Homburg vor der Höhe, Oberursel (Taunus), Friedrichsdorf, Esch-
born und Steinbach verfolgen im Rahmen einer Projektpartnerschaft ge-
meinsam das Ziel, einen Radschnellweg bzw. ein System von schnellen,
direkten Radverbindungen zu entwickeln. Für den Alltagsverkehr und insbe-
sondere für den Berufsverkehr soll dadurch eine zügige, komfortable und
sichere Verbindung angeboten werden.

Ziel des Projekts ist die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für einen Rad-
schnellweg zwischen den Kommunen im Vordertaunus und nach Frankfurt
am Main (FRM5 genannt). Der Untersuchungsraum wurde durch die Pro-
jektkommunen eingegrenzt (vgl. Abb. 1). Die Studie ist ein wichtiger Bau-
stein im gesamten Planungs- und Umsetzungsprozess. Sie deckt die Grund-
leistungen/ Grundlagenermittlungen (Leistungsphase 1 HOAI) bis hin zur
Trassenvorplanung (Leistungsphase 2 HOAI) ab. Im Rahmen der Studie wer-
den Trassen- und Qualitätsvarianten nach transparenten Kriterien bewertet
und verglichen. Ergebnis ist die gutachterliche Empfehlung einer Trassen-
führung (ggf. mit Abschnittsvarianten), die den Entscheidungsträgern in Po-
litik und Verwaltung vorgelegt wird.

Die Machbarkeitsstudie beinhaltet:
- Die Ermittlung von Grobtrassen und Trassenvarianten in einem vorgege-

benen Untersuchungsraum,
- die Herausarbeitung und gutachterliche Empfehlung einer Trassenfüh-

rung (ggf. mit Abschnittsvarianten),
- die Konkretisierung der erforderlichen Maßnahmen entlang der Strecke

und an Knotenpunkten sowie
- eine Kostenschätzung
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Untersuchungsgebiet der Machbarkeitsstudie
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2 Aufbau der Studie

Die Projektgemeinschaft besteht aus den Städten Frankfurt am Main, Esch-
born, Steinbach (Taunus), Oberursel (Taunus), Bad Homburg vor der Höhe
und Friedrichsdorf sowie dem Regionalverband FrankfurtRheinMain. Der Re-
gionalverband übernahm für die Erarbeitung der Machbarkeitsstudie die Pro-
jektleitung im Auftrag der beteiligten Städte.

Innerhalb des projektbegleitenden Arbeitskreises, welcher sich aus Vertre-
terinnen und Vertretern der Städte sowie dem Regionalverband zusammen-
setzt, wurde die Erarbeitung der Machbarkeitsstudie begleitet. Aktuelle Be-
arbeitungsstände wurden diskutiert und geprüft. Der Lenkungskreis, beste-
hend aus Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Dezernentinnen und De-
zernenten sowie deren fachlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wurde
zu Beginn und zum Ende des Projektes über den Ablauf sowie das Ergebnis
informiert. Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, wichtige Aspekte frühzei-
tig in die Planungen einfließen zu lassen.

Im gesamten Untersuchungsgebiet wird nach geeigneten Trassenkorridoren
für einen Radschnellweg mit dem Arbeitstitel FRM5 gesucht, die die Kom-
munen der Projektgemeinschaft anbinden. Zunächst wird eine Raum- und
Potenzialanalyse durchgeführt. Die durch die Projektpartner zur Verfügung
gestellten Plan- und Datengrundlagen werden hierfür gesichtet und ausge-
wertet. Durch die Überlagerung der einzelnen Potenziale (bspw. Bevölke-
rungsdichte, Hochschulen oder große Arbeitgeber) mit vorhandenen Rad-
routen und dem Radnetz lässt sich eine Grobtrasse, welche möglichst viele
Potenziale erschließt, identifizieren.

Im nächsten Schritt werden dann die Infrastruktur und die Potenziale der
einzelnen Verbindungen innerhalb des Korridors bewertet. Aus den Teiler-
gebnissen lässt sich eine Rangfolge ableiten. Sie bildet die Basis für die
Auswahl einer Vorzugstrasse, die einer detaillierten Machbarkeitsuntersu-
chung unterzogen wird.

Für die ausgewählte Trassenführung werden u. a. Musterlösungen für Stan-
dardsituationen aufgezeigt, mögliche Führungsformen von Radschnellver-
bindungen auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft und für komplexe Konflikt-
punkte gesonderte planerische Lösungen in einem Maßstab von 1 : 500 er-
arbeitet und dargestellt. Anschließend werden alle Maßnahmen in einem
Maßnahmenkataster aufgelistet und auf einer Karte verortet. Die Machbar-
keitsstudie wird durch eine Kostenschätzung für die Realisierung der Maß-
nahmen ergänzt.
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Aufbau der Machbarkeitsstudie
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3 Radschnellverbindungen

Das Thema Radschnellverbindungen bzw. Radschnellwege ist deutschland-
weit zurzeit Gegenstand einer breiten öffentlichen, aber auch politischen
Diskussion. Während beispielsweise in den Niederlanden bereits über
700 km Radschnellverbindungen existieren, gibt es in Deutschland erst we-
nige Strecken. Im Folgenden erfolgt zunächst eine Definition für Radschnell-
verbindungen, um anschließend Qualitätsstandards und Querschnittsgestal-
tungen aufzuzeigen.

3.1 Definition

Radschnellverbindungen müssen grundlegende Qualitätsanforderungen er-
füllen. Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
hat im Jahr 2014 ein Arbeitspapier herausgegeben, in dem Voraussetzun-
gen für die Schaffung von Radschnellverbindungen ebenso wie Hinweise
für deren Gestaltung dargelegt werden1. Die Überarbeitung dieses Doku-
mentes zum Hinweispapier „H RSV“2 wird derzeit vorgenommen. Die ersten
unveröffentlichten Erkenntnisse sowie die Einführung einer neuen Kategorie
„Radvorrangrouten“ können in dieser Studie bereits berücksichtigt werden.

Die FGSV definiert dort Radschnellverbindungen sowie Radvorrangrouten
wie folgt: „Radschnellverbindungen (RSV) und Radvorrangrouten (RVR)
sind Verbindungen im Radverkehrsnetz, die den Zweck haben, bedeutende
Quelle-Ziel-Potenziale des Alltagsradverkehrs im Entfernungsbereich von
etwa 5 km bis über 20 km für den Radverkehr zu erschließen.“

3.2 Qualitätsstandards nach FGSV

Da es bei Radschnellverbindung in erster Linie darum geht, größere Distan-
zen schnell und sicher zu überwinden und damit insbesondere dem Alltags-
radverkehr eine attraktive Alternative zum Kraftfahrzeug zu bieten, sollten
die Standards in Tab. 1 eingehalten werden.

1  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
Arbeitspapier Einsatz u. Gestaltung von Radschnellverbindungen (EG RSV),
Köln, 2014

2  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H_RSV),
unveröffentlicht, Entwurfsfassung vom 19.02.2020
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Grundlegende Standards für RSV und RVR2

Das Arbeitspapier und die Hinweise der FGSV geben neben den o.g. Quali-
tätsstandards auch Hinweise zu möglichen Führungsformen. Zur Quer-
schnittsgestaltung zeigt die FGSV verschiedene Möglichkeiten je nach ver-
fügbarer Fläche auf. Grundsätzlich sollte stets ein begleitender Gehweg ge-
schaffen werden, da zumindest Abschnitte einer Radschnellverbindung
auch für den Fußverkehr interessant sein können und so eine gegenseitige
Behinderung vermieden und das Konfliktpotenzial minimiert werden kann.
Nachfolgend sind mögliche Regelabmessungen dargestellt, die zur Einhal-
tung der Qualitätsanforderungen an Radschnellverbindungen erforderlich
sind.

Radschnellverbindungen an Hauptverkehrsstraßen
An hoch belasteten Hauptverkehrsstraßen ist der Radverkehr grundsätzlich
getrennt vom Kfz-Verkehr zu führen. Im Einrichtungsverkehr sind hier ge-
trennte Geh- und Radwege oder Radfahrstreifen mit einer Mindestbreite von
3,00 Meter anzustreben. Soll die Radschnellverbindung einseitig als Zwei-
richtungsradweg im Seitenraum geführt werden, sind bei einem getrennten
Gehŀ und Radweg Mindestbreiten von 4,00 Meter erforderlich. Bei gemein-
samer Führung von Radverkehr und Linienbussen ist eine Breite von min-
destens 4,75 Meter notwendig, um das Überholen innerhalb des Fahrstrei-
fens zu ermöglichen.
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Straßenbegleitende RSV im Seitenraum mit Einrichtungsradweg
bzw. Radfahrstreifen (schematische Darstellung nach FGSV, EG
RSV 2014)

Straßenbegleitende RSV im Seitenraum mit Zweirichtungsrad-
weg (schematische Darstellung nach FGSV, EG RSV 2014)

Radfahrstreifen mit zugelassenem Busverkehr als RSV (schema-
tische Darstellung nach FGSV, EG RSV 2014)
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Radschnellverbindungen in Nebenstraßen
Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung kann der Radverkehr in Neben-
straßen auf der Fahrbahn geführt werden – im Mischverkehr mit dem Kfz-
Verkehr. Hier wird die Einrichtung einer Fahrradstraße als Vorzugslösung
angewendet. Fahrradstraßen sind Straßen, die durch das Zeichen 244.1
nach StVO gekennzeichnet sind. Sie dürfen nur von Radfahrenden befahren
werden. Nur wenn entsprechende Zusatzschilder angebracht sind, dürfen
auch andere Fahrzeuge die Fahrradstraße benutzen. Sie haben sich dem
Radverkehr jedoch unterzuordnen. In der Verwaltungsvorschrift zur StVO
wird empfohlen, die Zufahrtserlaubnis für Kraftfahrzeuge ausschließlich auf
Anliegerinnen und Anlieger zu beschränken. In diesem Fall muss jedoch ge-
prüft werden, dass für den ausgeschlossenen Kfz-Durchgangsverkehr ge-
eignete alternative Verkehrsführungen vorhanden sind.

In der StVO sind außerdem folgende Ge- und Verbote auf Fahrradstraßen
festgeschrieben:

- Es gelten die Vorschriften über die Fahrbahnbenutzung und die Vor-
fahrt.

- Radfahrende dürfen nebeneinander fahren.
- Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde.

Führung der RSV als Fahrradstraße (schematische Darstellung
nach FGSV, EG RSV 2014)
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Radschnellverbindungen auf Sonderwegen
Radschnellverbindungen auf Sonderwegen verlaufen auf selbstständig ge-
führten Trassen – unabhängig vom Kfz-Verkehr. Der Radverkehr sollte dort
grundsätzlich getrennt vom Fußverkehr auf einer 4,00 Meter breiten Rad-
schnellverbindung geführt werden. Bei Sonderwegen ist generell zu emp-
fehlen, eine Fußverkehrszählung durchzuführen. Die erhobenen Daten kön-
nen Aufschluss darüber geben, ob eine gemeinsame Führung der Radfah-
renden und der Zu-Fuß-Gehenden eine Lösungsmöglichkeit ist. Die gemein-
same Führung würde aufgrund der geringeren notwendigen Breite die Kos-
ten für den Ausbau verringern.

RSV auf selbstständig geführtem Zweirichtungsradweg mit deut-
licher Trennung der RSV von den Flächen für den Fußverkehr
(schematische Darstellung nach FGSV, EG RSV 2014)
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3.3 Qualitätsstandards für Hessen

Das Land Hessen hat im Jahr 2019 Qualitätsstandards für Radschnellver-
bindungen und Raddirektverbindungen (RDR) herausgebracht3. Grundlage
dieser Standards sind die im vorherigen Kapitel vorgestellten Vorgaben der
FGSV. Die Standards des Landes Hessen ermöglichen bereits die gemein-
same Führung von Rad- und Fußverkehr sowie mit dem landwirtschaftlichen
Verkehr. Einige spezifischen Qualitätsstandards für Radschnellverbindung
und Raddirektverbindungen sind in Tab. 2 festgehalten.

Auszug aus den Hessischen Standards zu RSV

3.4 Gestaltungsbeispiel Göttingen

In Göttingen ist bereits eine der ersten Radschnellverbindungen in Deutsch-
land realisiert worden. Auf einer Strecke von 4 km wird in einem ersten
Teilabschnitt der Bahnhof an den Nordcampus der Georg-August-Universi-
tät Göttingen angebunden. Im August 2018 begannen die Bauarbeiten für
die geplante Streckenerweiterung bis in den südwestlich gelegenen Stadt-
teil Rosdorf.

Die Radschnellverbindung wird auf einem eigenständigen Zweirichtungsrad-
weg sowie im Zuge von Fahrradstraßen (Kfz-Verkehr frei) geführt. Der
Zweirichtungsradweg ist – bis auf Engstellen – 4,00 m breit und weist in
weiten Teilen eine asphaltierte Oberfläche auf. Blaue Randmarkierungen
und Radsymbole schaffen eine eindeutige Führung und Wiedererkennung
im Stadtgebiet (vgl. Abb. 8). Die blaue Randmarkierung entspricht nicht den
neueren Empfehlungen der Regelwerke der FGSV, verdeutlicht aber die po-
sitive Wirkung einer solchen linienhaften Kennzeichnung (Erkennbarkeit der
RSV).

3  Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Rad-
netz Hessen – Qualitätsstandards und Musterlösungen, März 2019
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Radschnellverbindung Göttingen



Korridor Frankfurt – Vordertaunus: Machbarkeitsstudie Radschnellweg 12

4 Der Untersuchungsraum

4.1 Restriktionen und Barrieren im Untersuchungsraum

Zu Beginn des Projektes wurden zusammen mit dem Regionalverband
FrankfurtRheinMain und der Projektgruppe einige Festlegungen getroffen.
Zum einen soll der FRM5 an die Radschnellverbindung Frankfurt – Darm-
stadt anschließen und die Planungen zum FRM5 am neu entstehenden „Ge-
werbepark Friedrichsdorf“ in Friedrichsdorf enden. Zudem wurde das Un-
tersuchungsgebiet zur Festlegung einer Trasse insofern eingeschränkt, als
dass die Radschnellverbindung die Gemeinden untereinander verbinden soll.

Werden die in Abb. 9 abgebildeten Barrieren und Restriktionen betrachtet,
fallen allen voran zwei Einschränkungen auf. Neben der in Nord-Süd-Rich-
tung verlaufenden Bahntrasse teilt die ebenfalls in Nord-Süd-Richtung ver-
laufende Bundesautobahn 5 den Untersuchungsraum in Ost und West.
Bahnkörper, Autobahnen oder vom Kfz-Verkehr stark befahrene Straßen
stellen jeweils Barrieren für den querenden Radverkehr dar. Das Queren ist
in der Regel nur an definierten Stellen (bspw. Über- oder Unterführung)
möglich. Da bis auf die Stadt Frankfurt alle beteiligten Städte westlich der
Bundesautobahn 5 angesiedelt sind, verlagert sich der Untersuchungsraum
auf die westliche Seite der Autobahn, um möglichst wenig Konfliktpotenzial
durch Querungen zu erzeugen. Die Abbildung zeigt zudem, dass innerhalb
des Frankfurter Stadtgebietes das Queren von stark belasteten Straßen und
Bahnschienen voraussichtlich nicht vermieden werden kann.

Im Untersuchungsgebiet verläuft eine Bahntrasse (Homburger Bahn mit S5
und Züge der Taunusbahn (HLB) zwischen Frankfurt und Brandoberndorf),
die - bis auf die Stadt Eschborn – alle dem FRM5 zugehörigen Städte ver-
bindet. Da bei der Planung von Bahntrassen ähnliche Ziele wie die einer
Radschnellverbindung verfolgt werden (möglichst direkte Trasse; viele Po-
tenziale erschließen) und sich durch Verknüpfungspunkte des ÖPNV mit
dem Radverkehr starke Synergien ergeben können, kann es zielführend sein,
die Radschnellverbindung – wo möglich und topografisch sinnvoll – parallel
zur Bahntrasse zu führen.

Im Norden des Untersuchungsgebietes bildet der Hardtwald zwischen Bad
Homburg und Friedrichsdorf eine weitere Barriere. Die Nutzung solcher
Restriktionsräume für Verkehrsinfrastruktur bedarf einer besonderen Abwä-
gung bezüglich des Natur- und Landschaftsschutzes. Weiterhin fällt auf,
dass der Untersuchungsraum durch viele Grünflächen geprägt wird. Die
Führung einer Radschnellverbindung durch diese Bereiche birgt möglicher-
weise ebenfalls Konfliktpotenziale mit der Landwirtschaft.
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Restriktionen und Barrieren im Untersuchungsraum
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4.2 Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet

Schutzgebiete können die Realisierung einer Radschnellverbindung verzö-
gern oder sogar gefährden. Zudem können Qualitätsstandards gegebenen-
falls nicht eingehalten bzw. umgesetzt werden (bspw. die Umsetzung von
Maßnahmen wie Asphaltierung oder Beleuchtung). Der Schutzstatus der
Schutzgebiete zum Zwecke der Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes ist
unterschiedlich stark. Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) oder Vo-
gelschutzgebiete unterliegen beispielsweise strengeren Auflagen bzw. wer-
den stärker geschützt als Landschaftsschutzgebiete.

Abb. 10 zeigt die Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet. Es wird deutlich,
dass sich auf Frankfurter Stadtgebiet östlich der Bundesautobahn 5 diverse
Landschaftsschutzgebiete wie der Brentano Park, der Solmspark oder der
Volkspark Niddatal sowie der weitere Bereich rund um die Nidda befinden.
Westlich der BAB A5 sind in kleineren Bereichen mit Restriktionen zu rech-
nen. Entlang der Kommunengrenze von Frankfurt und Steinbach befindet
sich ein weiteres Landschaftsschutzgebiet. Nördlich von Bad Homburg und
damit zwischen Bad Homburg und Friedrichsdorf liegen im Bereich des Kir-
dorfer Feldes sowohl ein Naturschutzgebiet als auch Landschaftsschutz-
und FFH-Gebiete vor.
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Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet



Korridor Frankfurt – Vordertaunus: Machbarkeitsstudie Radschnellweg 16

4.3 Querungsmöglichkeiten der Bundesautobahnen

Um die Städte mit einer Radschnellverbindung untereinander zu verbinden,
muss im südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes die Bundesautobahn
5 und gegebenenfalls die Bundesautobahn 66 gequert werden. Abb. 11
zeigt denkbare Querungsstellen auf. Generell ist anzumerken, dass sowohl
Unterführungen als auch Brückenbauwerke im Normalfall als Engstellen an-
gesehen werden müssen. Eine Verbreiterung ist in der Regel nicht kurzfristig
umsetzbar, sondern bedarf den Neubau einer weiteren Brücke, welche hohe
Kosten verursacht.

Querungsstellen der Bundesautobahnen im südlichen Untersu-
chungsraum
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A: Wilhelm-Fay-Straße
Abb. 12 zeigt die Querung der BAB A66 über das Brückenbauwerk auf der
„Wilhelm-Fay-Straße“, auf der neben dem Rad- und Fußverkehr auch der
Autoverkehr die A66 quert. Der Radverkehr ist derzeit auf Radfahrstreifen
geführt. Da die Straße zwei Gewerbegebiete anbindet, ist mit einem erhöh-
ten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Querungsstelle der BAB A66: Wilhelm-Fay-Straße

B und C: Eschborner Landstraße
Über die Verbindung „Eschborner Landstraße“ und den anschließenden
Wirtschafsweg können die beiden Autobahnen gequert werden (vgl. Abb.
13). Die Verkehrsstärke auf diesem Abschnitt der „Eschborner Landstraße“
ist gering. Im weiteren Verlauf nach Frankfurt nimmt diese aufgrund des
angrenzenden Gewerbegebietes mit der Niederlassung der deutschen Post
jedoch stark zu. Die Anbindung bis zum Bahnhof Eschborn-Süd erfolgt über
einen Wirtschaftsweg und somit getrennt vom Kfz-Verkehr.

Querungsstelle der BAB A66 (links: Unterführung Eschborn-Süd)
und der BAB A5 (rechts: Eschborner Landstraße)
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D und E: Lorscher Straße/ L3005
Eine weitere Verbindung von Frankfurt in Richtung Eschborn ist die Route
entlang der „Lorscher Straße“ und der L3005. Im Verlauf der Strecke wird
sowohl die BAB A5 als auch die A66 gequert (vgl. Abb. 14). Bei der Be-
trachtung des gesamten Streckenzuges wird jedoch deutlich, dass durch
die angrenzende Bahntrasse und Bebauung sowie den diversen Über- und
Unterführungen mit zahlreichen Engstellen zu rechnen ist. Zudem wird die
Flächengewinnung durch die hohe Verkehrsbelastung auf der „Lorscher
Straße“ erschwert. Diese Route liegt ebenso südlich von Eschborn wie die
beiden zuvor genannten Querungsmöglichkeiten. Eine Führung der Rad-
schnellverbindung entlang einer der genannten Verbindungen würde für
Pendelnde, die nicht aus Eschborn kommen, einen deutlichen Umweg be-
deuten.

Querungsstelle der A66 (links: L3005) und der A5 (rechts: Lor-
scher Straße)

F und G: Heerstraße und Guerickestraße
Eine weitere Querungsstelle der BAB A5 auf liegt östlich von Eschborn. Zum
einen bietet die „Heerstraße“ eine breit angelegte Brücke, die vom Kfz-Ver-
kehr wenig genutzt wird (vgl. Abb. 16). Für die weitere Anbindung in Rich-
tung Frankfurt muss jedoch das angrenzende Gewerbegebiet durchquert
werden. Dieses soll in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden,
wodurch das Verkehrsaufkommen weiter steigen wird. Entsprechend ist mit
einem erhöhten Verkehrsaufkommen entlang der Guerickestraße zu rech-
nen, welche als Querungsstelle der A66 genutzt werden müsste.



Korridor Frankfurt – Vordertaunus: Machbarkeitsstudie Radschnellweg 19

Querungsstellen der BAB A5 (links: Heerstraße)

H und I: S-Bahn und Holzweg/Gontardstraße
Angrenzend an die S-Bahn-Trasse (S5) befindet sich ein Brückenbauwerk
(vgl. Abb. 16). Die derzeit ungenutzte Überführung weist eine Breite von
rund 4,50 m auf. Weder in nördlicher, noch in südlicher Richtung ist diese
Überführung erschlossen.4 Entlang des angrenzenden Holzwegs bzw. der
Gontardstraße wird die A66 unterführt.

Querungsstellen der BAB A5 (links: Heerstraße; rechts: Brücke
S-Bahn)

J und K: „Taunusblick“ und Ludwig-Landmann-Straße
Etwas südlich der Raststätte „Taunusblick“ wird die Bundesautobahn A5
von einem Wirtschaftsweg unterführt (vgl. Abb. 17). Diese Strecke wird
bereits heute von einer Vielzahl von Radfahrenden in bzw. aus Richtung
Frankfurt genutzt. Bis auf den Anliegerverkehr wird die Route getrennt vom

4  Anmerkung 19.10.2020: Das Brückenbauwerk an der S-Bahn wurde inzwi-
schen rückgebaut.



Korridor Frankfurt – Vordertaunus: Machbarkeitsstudie Radschnellweg 20

Kfz-Verkehr geführt und weist bereits heute eine Breite von rund 3,00 m
auf. Im weiteren Verlauf in Richtung Frankfurt wird die A66 über ein Brü-
ckenbauwerk auf der Ludwig-Landmann-Straße gequert.

Querungsstellen der BAB A5: Unterführung Taunusblick

Insgesamt zeigt sich, dass die Anzahl an möglichen Querungsstellen der
Bundesautobahnen begrenzt ist. Zudem liegen einige Unter- bzw. Überfüh-
rungen abseits einer direkten Route von Frankfurt nach Steinbach. Die sinn-
vollste Querungsmöglichkeit bildet die Unterführung der Bundesautobahn
A5 auf Höhe der Raststätte „Taunusblick“. Dieser Eindruck wurde während
der ersten Befahrung des Untersuchungsgebietes gestärkt, da eine Vielzahl
an Radfahrenden diese Route nutzte. Um die Radschnellverbindung mög-
lichst direkt in das Zentrum der Stadt Frankfurt zu führen, sollte die A66
auf der Ludwig-Landmann-Straße gequert werden.



Korridor Frankfurt – Vordertaunus: Machbarkeitsstudie Radschnellweg 21

4.4 Bau der Regionaltangente West

Bei der Regionaltangente West (RTW) handelt es sich um eine Regional-
stadtbahn-Linie des Rhein-Main-Gebietes. Sie soll als tangentiale Verbin-
dung fungieren, wodurch Umstiege in der Frankfurter Innenstadt entfallen
und Reisezeit eingespart werden sollen.

Abb. 18 zeigt einen Ausschnitt des geplanten Verlaufs der RTW-Trasse. Es
fällt auf, dass die Radschnellverbindung neben der Querung der Bundesau-
tobahnen zukünftig auch die Trasse der RTW kreuzen wird. Entscheidend
ist, dass die Planungen zum FRM5 in den Planungen der RTW berücksichtigt
werden. Zudem ließen sich Baustraßen, die im Zuge des Neubaus der RTW-
Trasse erforderlich werden könnten, möglicherweise zumindest in Ab-
schnitte als Radschnellverbindung oder als andere Radverkehrsanlage nut-
zen.

Ausschnitt des Verlaufs der RTW-Trasse



Korridor Frankfurt – Vordertaunus: Machbarkeitsstudie Radschnellweg 22

5 Identifizierung einer Grobtrasse

5.1 Raum- und Potenzialanalyse des Untersuchungsgebie-
tes

Ziel der Raum- und Potenzialuntersuchung ist es, im Untersuchungsgebiet
eine geeignete Grobtrasse zu finden, innerhalb derer eine Route später im
Detail geplant werden kann. Hierbei müssen viele Kriterien geprüft werden.

- Wie viele Menschen wohnen oder arbeiten in diesem Bereich?
- Liegen an der Strecke interessante Ziele (z. B. Hochschulen, Kranken-

häuser, öffentliche Verwaltungen, usw.)?
- Gibt es vorhandene Infrastruktur, die genutzt werden kann?
- Ist die Strecke attraktiv?
- Kann sie den hohen verkehrstechnischen Anforderungen entsprechen?
- Lässt sie sich in das vorhandene Radnetz einbinden oder ist sie bereits

Bestandteil des Radnetzes?

Grundlage der Analyse stellen die in Abb. 19 dargestellten Potenziale dar.
Für eine Abschätzung der Potenziale wurden die folgenden Attribute ausge-
wertet und aufbereitet:

- Bevölkerungsdichte [EW/ha]
- Standorte großer Arbeitgeber
- Standorte bedeutender Bildungseinrichtungen
- Standorte größerer Kliniken
- Haltestellen des SPNV

Seitens der Städte wurden die größten bzw. wichtigsten Arbeitgeber ge-
nannt. Bei den abgebildeten Schulen handelt es sich um weiterführende
Schulen, Universitäten oder Hochschulen. Vorhandene Radnetze zeigen
zum einen, welche Strecken Radfahrende evtl. derzeit nutzen und zum an-
deren wo bereits Infrastruktur vorhanden ist. Weiterhin lässt sich erkennen,
ob der FRM5 in das kommunale Radnetz integrierbar ist, sodass dieses als
Zubringer dienen kann.
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Potenziale im Untersuchungsgebiet
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5.2 Erweiterung der Machbarkeitsstudie

Während der Erarbeitung einer Grobtrasse für den FRM5 wurde angemerkt,
dass Radfahrende aus Friedrichsdorf nicht über Oberursel und Steinbach
nach Frankfurter fahren werden. Der Umwegefaktor sei – in Abhängigkeit
des Ziels – zu hoch. Gleiches gelte für einige Radfahrende aus Bad Hom-
burg. Aus diesem Grund wurde die Machbarkeitsstudie um eine Anbindung
in den Frankfurter Norden (Zielpunkt U-Bahnhaltestelle „Bonames Mitte“)
erweitert.

Ebenfalls wurde angemerkt, dass für Radfahrende auf der Verbindung
Frankfurt – Eschborn eine Route, die gleichzeitig nach Steinbach führen soll,
nicht attraktiv sei, da sie mit einem gewissen Umweg verbunden sein wird.
Aus diesem Grund und aufgrund der hohen Pendlerbeziehung zwischen den
beiden Städten wird eine separate Anbindung aus Frankfurt nach Eschborn
gesucht.

Insgesamt ergibt sich ein System aus Radschnellverbindungen (bzw. Raddi-
rektverbindungen):
- RSV Frankfurt-Steinbach-Oberursel-Bad Homburg-Friedrichsdorf
- RSV Frankfurt Eschborn
- Verbindung beider RSV zwischen Steinbach und Eschborn
- Verbindung Friedrichsdorf/Bad Homburg – Frankfurter Norden

5.3 Empfehlung einer Grobtrasse

Unter Einbeziehung der Rahmenbedingung, einerseits eine Anbindung an die
Stadt Frankfurt und andererseits eine Verbindung der beteiligten Kommunen
untereinander zu finden, der vorhandenen Restriktionen und Barrieren, den
Schutzgebieten im Untersuchungsgebiet sowie dem Nutzerpotenzial wird
eine Empfehlung zu einer Grobtrasse ausgesprochen und mit dem Arbeits-
kreis abgestimmt. Innerhalb dieser Grobtrasse werden in Abschnitten un-
terschiedliche Routen zur Führung der des FRM5 gesucht und anschließend
verglichen.

Die durch das Frankfurter Stadtgebiet führende Bundesautobahn A66
schränkt die Routen für den Radverkehr aus nordwestlicher Richtung ein.
Als Einfallstraße aus genannter Richtung wird eine Nord-Süd-Achse über die
„Ludwig-Landmann-Straße“, „Schloßstraße“ und das Westend als Route als
sinnvoll angesehen. Alternative Strecken wären mit häufigem Abbiegen ver-
bunden und folglich zudem umwegig. Neben der geeignetsten Stelle zur
Querung (vgl. Kapitel 4.3)der Bundesautobahn A5 können viele Potenziale
erschlossen werden. Die Führung durch das Westend erschließt nicht nur
die angrenzenden Wohngebiete, sondern ermöglicht zudem eine Führung
des Radverkehrs abseits der stark befahrenen Straßen in der Frankfurter
Innenstadt ohne dabei einen Umweg zu erzeugen.

Für die Stadt Eschborn wird eine separate Trasse zu Anbindung nach Frank-
furt gesucht. Diese Route kann als Anschluss an den FRM4 (von Bad Soden
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am Taunus über Schwalbach am Taunus und Sulzbach (Taunus) bis nach
Eschborn) dienen.

Die Weiterführung aus Frankfurt nach Steinbach, Oberursel und Bad Hom-
burg orientiert sich an der Bahntrasse, um den Radverkehr weitestgehend
getrennt vom Kfz-Verkehr und ohne große Verlustzeiten führen zu können.
Gleichzeitig sollen die Städte so angebunden werden, dass die vorhandenen
Potenziale erschlossen werden. Zur Anbindung der Radfahrenden aus nörd-
licher Richtung nach Eschborn, wird eine sinnvolle Abzweigung gesucht.

Für die Führung von Bad Homburg nach Friedrichsdorf entfällt aufgrund der
vorhandenen Restriktionen durch Schutzgebiete der Bereich um den Hardt-
wald.

Aufgrund der Erweiterung der Machbarkeitsstudie wird ergänzend eine sinn-
volle Anbindung von Friedrichsdorf und Bad Homburg in den Frankfurter
Norden gesucht.
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Grobtrasse zur weiteren Betrachtung



Korridor Frankfurt – Vordertaunus: Machbarkeitsstudie Radschnellweg 27

5.4 Online-Beteiligung zur empfohlenen Grobtrasse

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain hat vom 12. November bis 14.
Dezember 2018 einen ersten Trassenkorridor in einer Online-Bürgerbeteili-
gung zur Diskussion gestellt. Insgesamt 86 Bürgerinnen und Bürger haben
sich während der Online-Beteiligung zur Radschnellverbindung Vorder-
taunus geäußert und insgesamt 330 Anregungen abgegeben. Die meisten
Kommentare bezogen sich auf die Stadt Frankfurt (138), dann folgten Ober-
ursel (50), Bad Homburg (41), Eschborn (27), Friedrichsdorf (15) und Stein-
bach (7), die übrigen waren gemarkungsübergreifend. Inhaltlich bezogen
sich die Äußerungen auf die Themen „Verkehr“ (119), „Gefahrenstelle“
(90), „Anbindung“ (70), sowie „Landschaft“ (37), der Rest fiel unter Sons-
tiges oder wurde keinem Thema zugeordnet (vgl. Abb. 21). Abb. 22 fast
einige Anmerkungen aus der Online-Beteiligung zusammen. Anhand der An-
merkungen und Hinweise der Teilnehmenden wurde eine erneute Bereisung
des Untersuchungsgebietes vorgenommen. Einige der vorgeschlagenen
Routen, Hinweise und Anmerkungen werden im anschließenden Varianten-
vergleich berücksichtigt.

Da eine Beteiligung der Öffentlichkeit für viele Bürgerinnen und Bürger die
Chance gibt, Sachverhalte und Problemstellen zu kommunizieren, beziehen
sich nicht alle Beiträge auf das ursprüngliche Thema. So lagen bspw. 67
Anmerkungen nicht im Untersuchungsgebiet.

Zuordnung der Anmerkung in Kategorien
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Hinweise und Anregungen aus der Online-Beteiligung
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6 Auswahl einer Trasse

6.1 Vergleich und Bewertung von Trassenvarianten

Die gefundenen Trassen werden anhand verschiedener Kriterien bewertet.
Dabei werden die Zielfelder Infrastruktur und Potenziale betrachtet. Der Ver-
gleich der Trassenvarianten beinhaltet die drei Hauptkriterien Kon-
flikte/Machbarkeit, Attraktive Strecke sowie Potenziale/Erreichbarkeiten.
Tab. 3 gibt einen Überblick der angewandten Kriterien und deren Gewich-
tung, welche in ähnlicher Form bereits bei Machbarkeitsuntersuchungen für
die Stadt Berlin zur Anwendung kamen5. Die Gewichtung der Kriterien be-
rücksichtigt, dass einzelne Unterkriterien stärker wirken. Anhand der Be-
wertung wird eine Vorzugstrasse ausgesucht und im nächsten Abschnitt
detaillierter betrachtet.

Bewertungskriterien und Gewichtung Variantenvergleich

5  GB infraVelo GmbH; Machbarkeitsuntersuchung Radschnellverbindung Y-
Trasse/Teltowkanalroute/Königsweg; Hannover; Juni bis August 2019

Kriterium

Natur- und Landschaftsschutz 6,0
Fußverkehr 7,0
ÖPNV 7,0
Kfz-Verkehr 6,0
Wirtschaftsverkehr 6,0
Parken 5,0
Flächenverfügbarkeit 7,0

Direktheit (Umwegefaktor) 14,0
Anzahl Knotenpunkte 15,0
Topografie 5,0
Soziale Sicherheit 7,0

Erschließungsfunktion 8,0

Haltestellen des ÖPNV 7,0

Gewichtung
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Die einzelnen Kriterien werden im Rahmen des Variantenvergleichs benotet.
Die Notenskala erstreckt sich (in Anlehnung an „klassische“ Schulnoten)
auf folgende Bewertungen:

¶ Note 1,0
o Konflikte/Machbarkeit: keine/ sehr geringe Konflikte
o Attraktive Strecke: hohe Attraktivität der Strecke
o Potenziale/Erreichbarkeiten: hohe Potenziale

¶ Note 3,0
o Konflikte/Machbarkeit: geringe Konflikte
o Attraktive Strecke: mittlere Attraktivität der Strecke
o Potenziale/Erreichbarkeiten: mittlere Potenziale

¶ Note 5,0
o Konflikte/Machbarkeit: deutliche Konflikte
o Attraktive Strecke: geringe Attraktivität der Strecke
o Potenziale/Erreichbarkeiten: geringe Potenziale

Zur Veranschaulichung der Benotung der einzelnen Kriterien wurde eine Er-
läuterungstabelle zu den Bewertungskriterien erstellt, welche Beispiele be-
inhaltet (vgl. Anlage A-1). Im Folgenden werden die Bewertungskriterien
beschrieben.

Konflikte/Machbarkeit
Die einzelnen Verkehrsmittel sowie die weiteren Nutzungsansprüche im
Straßenraum und in Park- und Grünanlagen werden in der Bewertung je-
weils einzeln berücksichtigt und gewichtet. Neben den Belangen der Fuß-
gänger, des fließenden und ruhenden Kfz-Verkehrs, sowie des Wirtschafts-
verkehrs werden die Nutzungsansprüche ‚Natur- und Landschaftsschutz‘
bewertet. Zudem wird der Ersteindruck zur Flächenverfügbarkeit auf der
Trasse beurteilt. Insgesamt werden 44 Gewichtungspunkte (44 %) im Be-
wertungskriterium ‚Konflikte/Machbarkeit‘ vergeben.

Attraktive Strecke
Zur Beurteilung der Attraktivität der Strecke einer Variante werden die Di-
rektheit, d. h. das Verhältnis zwischen der Luftlinienentfernung zur Stre-
ckenlänge der Variantenabschnitte, die Anzahl der Knotenpunkte pro Kilo-
meter Streckenlänge, die topografischen Gegebenheiten sowie die soziale
Sicherheit (Angsträume, Frequentierung der Strecke) betrachtet. Insgesamt
fließen 41 Gewichtungspunkte (41 %) aus dem Kriterium ‚Attraktive Stre-
cke‘ in die Bewertung ein.

Potenziale
Pro Streckenabschnitt wird die Erschließungsqualität anhand der vorhande-
nen Wohn- und Arbeitsplatzdichte sowie weiterer Ziele (z. B. Schulen, Uni-
versitäten) mit 8 Gewichtungspunkten berücksichtigt. Weiterhin fließt das
Umstiegspotenzial an wichtigen ÖPNV-Haltestellen entlang der Trasse in die
Bewertung mit ein (7 Gewichtungspunkte).

Eine detaillierte Abschätzung der Potenziale für den Radverkehr ist in Kapitel
7 beschrieben.
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6.2 Empfehlung einer Vorzugstrasse

Die Vorzugstrasse ergibt sich als Ergebnis aus der Gegenüberstellung der
betrachteten Alternativtrassen. Die Trassenvarianten wurden unter Berück-
sichtigung aller erläuterten Bewertungskriterien in den Zielfeldern Infrastruk-
tur und Potenziale untersucht. Die einzelnen Bewertungstabellen sowie die
dazugehörigen Erläuterungen sind im Anhang A-2 zu finden. Aufgrund der
Bewertungen ergibt sich eine Vorzugstrasse, welche in Abb. 23 abgebildet
ist.

Für den gesamten Untersuchungsraum werden Alternativtrassen (blau) und
Vorzugstrassen (rot) in ihrer Charakteristik kurz beschrieben sowie Vor- und
Nachteile aufgezeigt. Zur detaillierteren Beschreibung der Alternativtrassen
und der Vorzugstrassen werden Bereiche gebildet. Diese Bereiche orientie-
ren sich grob am Zuschnitt der Kommunen.

- Bereich Frankfurt (Kapitel 6.2.1 und 8.1)
- Bereich Eschborn (Kapitel 6.2.2 und 8.2)
- Bereich Steinbach (Kapitel 6.2.3 und 8.3)
- Bereich Oberursel (Kapitel 6.2.4 und 8.4)
- Bereich Bad Homburg (Kapitel 6.2.5 und 8.5)
- Bereich Friedrichsdorf (Kapitel 6.2.6 und 8.6)
- Bereich Frankfurt-Nord (Kapitel 6.2.7 und 8.7)

Erfahrungen der Gutachter zeigen, dass sich für einzelne Abschnitte im wei-
teren Planungsverlauf Hindernisse und Widerstände ergeben können. Aus
diesem Grund werden auch in besonders sensiblen Abschnitten Alternativ-
trassen betrachtet und in der Ausgestaltung mitberücksichtigt.

Die genaue Beschreibung der einzelnen Abschnitte der so identifizierten
Vorzugstrasse findet sich in Kapitel 8, ebenfalls gegliedert nach den oben
genannten Bereichen.
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Vorzugstrasse und betrachtete Alternativen des FRM5
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